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der Fälligkeit mit 6 % p. a. zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des 
Verzugs bleibt unberührt.  

 
(3) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher 

Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten und rechtskräftig festgestellt sind. 
 
(4) ORGANICA ist berechtigt, nach ausstehenden Lieferungen oder Leistungen, nur gegen Vorauszahlung oder 

Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihr nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt 
werden, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die 
Bezahlungen der offenen Forderungen ORGANICAs durch den Auftraggeber aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis 
(einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet sind. 

 
 
§ 4 Lieferungen und Lieferzeit 
 
(1) Von ORGANICA in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annährend, 

es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern 
Versendungen vereinbart wurden, beziehen sich die Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe 
an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.  

 
(2) ORGANICA kann – unbeschadet ihrer Rechte aus Verzug des Auftraggebers – vom Auftraggeber eine Verlängerung 

von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum 
verlangen, in dem der Auftraggeber seinen vertraglichen Verpflichtungen ORGANICA gegenüber nicht nachkommt.  

 
(3) ORGANICA haftet nicht für die Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerung, soweit diese durch höhere 

Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z. B. 
Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerung, Streiks, 
rechtmäßige Aussperrung, Mangel an Arbeitskräften, Energie- oder Rohstoffschwierigkeiten bei der Beschaffung von 
notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausgebliebene, nicht richtige oder 
nicht rechtzeitige Belieferungen durch Lieferanten) verursacht worden sind, die ORGANICA nicht zu vertreten hat. 
Sofern solche Ereignisse ORGANICA die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen 
und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
Bei Hindernissen von vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich 
die Liefer- oder Leistungstermine, um den Zeitraum der Behinderung, zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. 
Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, 
kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber ORGANICA vom Vertrag zurücktreten. 

 
(4) Gerät ORGANICA mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihr eine Lieferung oder Leistung, gleich aus 

welchen Gründen, unmöglich, so ist die Haftung ORGANICAs auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 7 dieser 
allgemeinen Lieferbestimmungen beschränkt. 

 
 
§ 5 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme 
 
(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz von ORGANICA, soweit nichts anderes 

bestimmt ist. 
 
(2) Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen ORGANICAs. 
 
(3) Der Gefahrenübergang richtet sich nach der Vereinbarung entsprechend INCOTERMS (International Commercial 

Terms 2000).  
 
 
§ 6 Gewährleistung 
 
(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Lieferung bei nachgewiesener Einhaltung der vorgegebenen 

Lagerbedingungen, soweit wegen eingeschränkter Haltbarkeit nichts anderes vereinbart wurde. 
 
(2) Die gelieferte Ware ist unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten 

sorgfältig zu untersuchen. Die Ware gilt als genehmigt, wenn ORGANICA nicht eine Mängelrüge hinsichtlich 
offensichtlicher Mängel und anderer Mängel, die bei der unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, 
innerhalb von 7 Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes oder ansonsten binnen 7 Werktagen nach der 
Entdeckung des Mangels oder dem Zeitpunkt, im dem der Mangel für den Auftraggeber bei normaler Verwendung 
des Liefergegenstandes ohne nähre Untersuchung erkennbar war, in der in § 2 Abs. 2 Satz 6 bestimmten Form 
zugegangen ist. Ausgenommen davon sind Produkte mit begrenzter Haltbarkeit. Diese sind unverzüglich zu 
untersuchen und bei Vorlage eines Mangels umgehend an ORGANICA zu melden. Auf Verlangen von ORGANICA ist 
der beanstandete Liefergegenstand frachtfrei an ORGANICA zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet 
ORGANICA die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der 
Liefergegenstand sich an einem anderen als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 
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(3) Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist ORGANICA nach ihrer innerhalb angemessener Frist zu treffenden 

Wahl, zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, das 
heißt, der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessener Verzögerung der Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern. 

 
(4) Beruht ein Mangel auf dem Verschulden ORGANICAs, kann der Auftraggeber unter den in § 7 bestimmten 

Voraussetzungen bestimmten Schadensersatz verlangen. 
 
(5) Während der Dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des 

Auftraggebers gegen ORGANICA gehemmt.  
 
(6) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber, ohne Zustimmung von ORGANICA, den Liefergegenstand ändert 

oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In 
jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen. 

 
 
§ 7 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschulden  
 
(1) Die Haftung von ORGANICA auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, 

Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei 
Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach 
Maßgabe dieses § 7 eingeschränkt.  

 
(2) ORGANICA haftet nicht 
 

a) im Falle einer einfachen Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlicher  
    Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen  
 
b) im Falle einer groben Fahrlässigkeit seiner nicht leitenden Angestellten oder 
    sonstigen Erfüllungsgehilfen 
 

     soweit es sich nicht um eine Verletzung der vertragswesentlichen Pflichten    
handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtungen zur rechtzeitigen, mangelfreien Lieferung, die dem Auftraggeber 
die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstandes ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib und Leben 
vom Personal des Auftraggebers oder Dritten oder das Eigentum des Auftraggebers vor erheblichen Schäden 
bezwecken.  

 
(3) Soweit ORGANICA gem. § 7 Abs. 2 dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden 

begrenzt, die ORGANICA bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder 
unter Berücksichtigung der Umstände, die ihr bekannt waren oder die sie hätte kennen müssen, bei Anwendung 
verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln 
des Liefergegenstandes sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung des Liefergegenstandes typischerweise zu erwarten sind. 

 
(4) Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht von ORGANICA für Sach- oder 

Personenschäden auf einen Betrag von 5 Mio. € je Schadensfall beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten handelt. 

 
(5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gelten im gleichen Umfang zugunsten der Organe, 

gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen von ORGANICA. 
 
(6) Soweit ORGNICA beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratungen nicht zu dem von ihr geschuldeten, 

vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher 
Haftung. 

 
(7) Die Einschränkungen dieses § 7 gelten nicht für die Haftung von ORGANICA wegen vorsätzlichen Verhaltens, für 

garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach 
dem Produkthaftungsgesetz. 

 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und 

künftigen Forderungen von ORGANICA gegen den Auftraggeber/Käufer aus der zwischen den Vertragsparteien 
bestehenden Lieferbeziehung (einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten 
Kontokorrentverhältnis). 
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(2) Die von ORGANICA an den Auftraggeber/Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller 
gesicherten Forderungen Eigentum von ORGANICA. Die Ware sowie die nach dieser Klausel an ihre Stelle tretende, 
vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware, wird nachfolgend Vorbehaltsware genannt. 

 
(3) Der Auftraggeber/Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für ORGANICA. 
 
(4) Der Auftraggeber/Käufer ist berechtigt die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls im ordnungsgemäßen 

Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig. 
 
(5) Wird die Vorbehaltsware vom Auftraggeber/Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen 

und für Rechnung ORGANICAs als Hersteller erfolgt und ORGANICA unmittelbar das Eigentum oder – wenn die 
Verarbeitung aus Stoffen mehrer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist, als der Wert der 
Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteileigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb bei 
ORGANICA eintreten sollte, überträgt der Käufer bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im oben genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an ORGANICA. Wird die Vorbehaltsware mit 
anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen 
als Hauptsache anzusehen, überträgt sie ORGANICA, soweit die Hauptsache ihr gehört, dem Käufer anteilig das 
Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis. 

 
(6) Im Falle der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt sicherheitshalber die hieraus 

entstehende Forderung gegen den Erwerben – bei Miteigentum ORGANICAs an der Vorbehaltsware anteilig 
entsprechend den Miteigentumsanteil – an ORGANICA ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle 
der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie zum Beispiel 
Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung, bei Verlust oder Zerstörung. ORGANICA 
ermächtigt den Käufer widerruflich, die an die ORGANICA abgetretenen Forderungen im eigenen Namen für 
Rechnungen ORGANICAs einzuziehen. ORGANICA darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall 
widerrufen.  

 
(7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Käufer sie unverzüglich auf das 

Eigentum von ORGANICA hinweisen und ORGANICA hierüber informieren, um ihr die Durchsetzung ihrer 
Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, ORGANICA die in diesem Zusammenhang 
entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer. 

 
(8) Tritt ORGANICA bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück 

(Verwertungsreklamation), ist sie berechtigt die Vorbehaltsware heraus zu verlangen. 
 
 
§ 9 Schlussbestimmungen 
 
(1) Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen ORGANICA und dem 

Auftraggeber/Käufer ist nach unserer Wahl Bitterfeld - Wolfen. Für Klagen gegen ORGANICA ist Bitterfeld - Wolfen 
ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben 
von dieser Regelung unberührt. 

 
(2) Die Beziehung zwischen ORGANICA und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Das Übereinkommen der vereinten Nationen über Verträge mit dem internationalen Warenverkauf vom 
11.04.1980 (CISG) gilt nicht. 

 
(3) Soweit der Vertrag oder diese allgemeine Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser 

Lücken diejenigen rechtlichen wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den 
wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart 
hätten, wenn sie die Regelungslücken gekannt hätten. 

 
(4) Die Gültigkeit unter Einbeziehung dieser Geschäftsbedingungen geschlossener Verträge bleibt unberührt.  

 
 

 
 
Stand: 24. März 2010 


